
renden Klasse, der Arbeiterklasse, eine zentrale Be
deutung hat''5.
Dazu gehört es — in Verwirklichung des Art. 90 Abs. 2 
der Verfassung bzw. des Art. 1 StGB —, die örtlichen 
staatlichen und gesellschaftlichen Leitungen und Kol
lektive zu befähigen, im Prozeß der Entfaltung der so
zialistischen Demokratie differenziert und qualifiziert 
die Bürger der Republik in die Leitung von Staat und 
Gesellschaft systematisch einzubeziehen. Dazu gehört 
nicht zuletzt die Fähigkeit, den komplexen und all
umfassenden Prozeß der planmäßigen Weiterentwick
lung der sozialistischen Gesellschaft in allen Bereichen 
zu beherrschen. Von der Zentrale an muß eine Leitung 
entwickelt werden, welche die direkte und die vermit
telte politische, ideologische und ökonomische Steue
rung und Regelung des den gesellschaftlichen Erfor
dernissen entsprechenden sozialen Handelns der Bürger 
in ihren sozialen Gruppen — im Arbeitsprozeß wie in 
der Freizeit — garantiert und die die Führung der 
Menschen zu kollektiver Selbstauseinandersetzung und 
Selbstüberwindung alter Denk- und Lebensweisen ein
schließt und somit zur ideologischen Offensive gegen 
die Einflüsse des imperialistischen Herrschaftssystems 
führt
In diesem Prozeß haben Kriminologie und Pönologie, 
Strafrechtspflege und Strafrechtswissenschaft gemein
sam wichtige theoretische und praktische Aufgaben. 
Natürlich liegt ihre Spezifik in der Erforschung der Ab
hängigkeiten, Bedingungen und Wirkungsfaktoren für 
Kriminalität, aber vor allem auch für das N i c h t e n t 

s t e h e n  u n d  V e r h i n d e r n  krimineller Determina
tionen beim einzelnen wie bei sozialen Organismen 
(z. B. kriminalitätsfreie Gemeinden). Von dieser Sicht 
her kann sich eine sozialistische Kriminologie nicht mit 
der Registrierung oder Systematisierung von Negativa 
begnügen, „Sie hat eine sehr gewichtige Aufgabe bei 
der Erarbeitung des Systems der Maßnahmen zur 
schrittweisen Zurückdrängung der Kriminalität und 
ihrer Ursachen.“,,e

Ursachenforschung und Schritte zur Überwindung der 
Kriminalitätsbedingungen sind eine Einheit. Indessen 
kann dieser ganze Komplex nicht von der sozialistischen 
Kriminologie allein bewältigt werden, zumal die Krimi
nologie in der DDR von wenigen Wissenschaftlern re
präsentiert wird. Helfen kann hier nur die interdiszi
plinäre Gemeinschafsarbeit mit der gesellschaftlichen 
Praxis, die in der letzten Zeit u. E. jedoch nicht genü
gend weitergeführt wurde. „Wir brauchen“ — auch für 
den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung — „eine mo
derne, äußerst leistungsfähige Wissenschaftsorganisa
tion . . . (als) Organisierung des kollektiven Zusammen
wirkens wissenschaftlich schöpferisch tätiger Menschen 
mit dem Ziel, bei Schaffung der technischen und or
ganisatorischen Voraussetzungen planmäßig Höchst
leistungen zu erreichen“47.

« Vgl. W. Ulbricht, a. a. O.
4,1 Buchholz / Hartmann / Lekschas, a. a. O., S. 45.
47 w. Ulbricht. Die weitere Gestaltung des gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus, a. a. O., S. 25 f. In diesem Zusammen
hänge fordert W. Ulbricht auch, „allen Hochschullehrern das 
notwendige Maß an Zeit zur Forschung zu verschaffen".

Oberrichter Dr. KURT COHN, Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts

Die Auswirkungen des Berufungsurteils auf die Leitung der Zivilrechtsprechung
In seinem Beitrag „Die Bedeutung des Rechtsmittel
urteils für die Leitung der Zivilrechtsprechung“ hat 
F i n с к e u. a. zur Frage der Zurück verweisung der 
Sache im Berufungsverfahren und zur Verbindlichkeit 
von Weisungen Stellung genommen (NJ 1969 S. 105). 
Seine Ausführungen dazu bedürfen m. E. unter Be
rücksichtigung der Erfordernisse der Praxis und der 
aus ihr gewonnenen Erfahrungen einiger ergänzen
der Bemerkungen.
Zunächst scheint mir der Hinweis erforderlich, daß 
grundsätzlich die Anwendung des geltenden Gesetzes 
von den Vorstellungen über das künftige Gesetz un
terschieden werden muß. Das schließt allerdings nicht 
aus, daß Erkenntnisse aus der bisherigen Rechtsan
wendung, die sicherlich auf vielen Gebieten die Be
schreitung neuer Wege ’ — also andersgeartete Rege
lungen — als notwendig erscheinen lassen, bei Vor
schlägen an den Gesetzgeber berücksichtigt werden. 
Andererseits dürfte feststehen, daß auch einige Grund
sätze des jetzigen Berufungsverfahrens in Zivilsachen 
für die künftige ZPO Geltung behalten werden, wenn 
— wie anzunehmen ist — grundsätzlich von einem 
durch eine Prozeßpartei eingelegten Rechtsmittel aus
gegangen wird, das nicht nur zur Überprüfung der 
Richtigkeit der Rechtsanwendung, sondern auch zu an
deren als den bisherigen Sachverhaltsfeststellungen 
führen kann, sei es durch Änderung der Beweiswür
digung, sei es durch Erhebung neuer Beweise durch 
das Berufungsgericht selbst oder nach Zurückverwei
sung an das erstinstanzliche Gericht durch dieses.
Zu den beizubehaltenden Grundsätzen gehört einer
seits, daß als Hauptziel des Berufungsverfahrens be
trachtet werden muß, den Streit der Prozeßparteien 
möglichst bald durch eine rechtlich und gesellschaft
lich zutreffende Lösung zu beenden. Zum anderen, be

ruht das Wesen des Berufungsverfahrens darauf, über 
jeden Streit in zwei Instanzen sachlich zu verhandeln 
und zu entscheiden. Das setzt selbstverständlich vor
aus. daß zunächst die erste Instanz tätig wird; sie 
darf also nicht übergangen werden.
Grundsätzlich sind die hier zu erörtex’nden Fragen zu
nächst für die geltende ZPO zu prüfen, und zwar für 
das Berufungsverfahren. Nur hier — nicht aber im 
Beschwerdeverfahren mit seiner nur fakultativen und 
überdies praktisch einen Ausnahmefall bildenden 
mündlichen Verhandlung — kann ein Rechtsmittelurteil 
ergehen, wenn wir die m. E. übrigens zu verneinende 
Frage, ob die Anberaumung einer mündlichen Ver
handlung auf eine Beschwerde gegen die Ablehnung 
eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung zu 
einem Urteil führen kann, wegen der Besonderheit 
und Seltenheit derartiger Fälle außer Betracht lassen.

Zur Zurückverweisung der Sache 
an das Gericht erster Instanz
Daß im heutigen Berufungsverfahren Zurückverwei
sungen eine verhältnismäßig seltene Ausnahme bil
den, ist nicht in erster Linie auf den Gesetzestext zu
rückzuführen und auch nicht darauf, daß infolge der 
Ausgestaltung des Berufungsverfahrens als zweite Tat- 
sacheninslanz in ihm das reformatorische Prinzip 
herrscht.
Das Berufungsverfahren der ZPO ist nie in dem Sinne 
konsequent als zweite Tatsacheninstanz ausgestaltet 
gewesen, daß sämtliche in ihm zu berücksichtigenden 
Beweiserhebungen der ersten Instanz wiederholt wer
den müssen. Die Beweisprotokolle des Erstgerichts be
dürfen vielmehr • zu ihrer Verwertung grundsätzlich 
nur des Vortrags durch die Parteien (§ 526 Abs. 1
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